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AUSZUG qus dem Beschlussregister des Stqdtrotes

Offentliche Siüung vom 28. Juni 2016

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung:
b) Genehmig u ng einer Ergönzu n gsverord nung betreffend
die Morkierung von Verkehrsinseln sow¡e die
Regulorisierung eines Fußgöngerüberweges in der
Judenstroße ouf Höhe des Anwesens 69

DER STADTRAT,

Noch Kenntnisnohme des Beschlusses des Stodtrotes vom 16. Dezember 2015,
womit dos Lostenheft betreffend die Einrichtung von Ouerungshilfen ouf dem
Stodtgebiet genehmigt wurde;

ln Anbetrocht, doss eine Verbesserung der Verkehrssicherheit ezielt werden
möchte;

ln Anbetrocht doss die Morkierung des bestehenden Fullgöngerüberweges im
Kreuzungsbereich Judenstrqße - Mqrio-Theresio-Stroße, ouf Höhe des Anwesens
JudenstrofJe 69 regulorisiert werden muss;

ln Anbetrocht dqss es sich empfiehl[ eine schroffierte Verkehrsinsel vor dem
Fußgöngeniberweg, kommend vom Koperberg, zu mqrkieren;

ln Anbetrocht doss Frou Docteur des Offentlichen Dienstes der Wollonie ihr
Einverstöndnis zur Ausführung der Morkierungsorbeiten gegeben hot

Nqch Kenntnisnqhme des Einverstöndnis des Henn Polizeikommissqrs;

Auf Grund des Kodex der lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung;

Auf Grund des Gesetzes über den Stroßenverkehn

Auf Grund des Königlichen Erlqsses betreffend die ollgemeine Verordnung über
den Stroßenverkehr sowie die Nu?ung derVerkehrswege;

Auf Grund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbed¡ngungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Auf Grund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Ergönzungs-

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung in der
Bqukommission;

beschließt
einstimmig,

die Mqrkierung des bestehenden Fußgöngerübenrueges im Kreuzungsbereich
Judenstroße - Morio-Theresio-Stroße, ouf Höhe des Anwesens Judenstroße 69
zu regulorisieren sowie die Morkierung einer schroffierten Verkehrsinsel vor dem



Fußgöngeniberweg, kommend vom Koperberg, zu genehmigen und \
stödtische Stroßenverkehrsordnu n g entsprechend onzu possen:

Artikel 1:

lm Kreuzungsbereich Judenstroße Morio=Theresiq-stroße, ouf Höhe des
Anwesens Nr. 69, wird ein Fußgöngeniberuveg morkier[

Artikel 2:
Diese Moßnohme 'wird konkretisiert durch eine vorschriftsmößige
Stroßenmqrkierung gemöß Artikel 76.3. des KE. vom 01.12.1975 betreffend die
Allgemeine verordnung über den stroßenvekehr sowie die Nu2ung der
Verkehrswege.

Artikel3:
lm Kreuzungsbereich Judenstroße Moriq-Theresio-Stroße, ouf Höhe des
Anwesens Nr. 69, wird eine schroffierte Verkehrsinselvor dem Fußgöngeniberweg
kommend vom Koperberg morkiert

Artikel 4:
Diese Moßnohme wird konkretisiert durch eine vorschriftsmöl3ige
Strqßenmorkierung gemöß Artikel 77.4 des KE. vom 01.12.1975 betreffend die
Allgemeine verordnung über den stroBenvekehr sowie die NuEung der
Verkehrswege.

Artikel 5:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des Kodex der
lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierun g veröffentl icht

Artikel 6:
Gegenwörtiger Beschluss wird dem Regionolen Minister ftir Tronsportwesen zur
Genehmigung unterbreitet
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